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Nr. 28 

Abfallwirtschaftsunternehmen 
Bayreuth-Land -AWB-‚ 

Anstalt des öffentlichen Rechts, 
Markgrafenallee 5, 95448 Bayreuth 

Bekanntgabe des 
Jahresabschlusses 2016 

Der Verwaltungsrat des Abfallwirt- 
schaftsunternehmens Bayreuth-Land 
fasste bei seiner Sitzung am 13.12.2017 
hinsichtlich des Jahresabschlusses 2016 
folgendenBeschluss: 

"1. Der Verwaltungsrat genehmigt 
Bilanz sowie Gewinn- und Verlust- 
rechnung des AWB für das Ge- 
schäftsjahr2016. 

2. Der Verwaltungsrat nimmt Kennt- 
nis vom Bericht des Abschluss- 
prüfers und erteilt dem Vorstand 
Entlastung. 

3. Der J ahresverlust wird gemäß ä 14 KUV aus dem Gewinnvortrag 
getilgt." 

Der Prüfungsbericht des Wirtschaftsprü-
l 

ferin, Frau Stefanie Artmann, enthält 
folgendenBestätigungsvermerk: 

"Wir haben den Jahresabschluss - beste-
_ hend aus Bilanz, Gewinn- und Verlust- 

rechnung sowie Anhang - unter Einbezie- 
hung der Buchführung und den Lagebe- ' 

richt des Abfallwirtschaftsuntemehmen 
Bayreuth-Land -AWB- Anstalt des öffent- 
lichen Rechts des Landkreises Bayreuth, 
Bayreuth, für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar 2016 bis 31. Dezember 2016 ge- 
prüft. Durch Art. 93 der Bayerischen 
Landkreisordnung (LKrO) wurde der 
Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prü- 
fung erstreckt sich daher auch auf die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Kom- 
munalunternehmens i.S.v. ä 53 Abs. 1 Nr. 2 
HGrG. Die Buchführung und die Aufstel- 
lung von Jahresabschluss und Lagebe- 
richt nach den deutschen handelsrechtli- 
chen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen der Satzung liegen in der 
Verantwortung des Vorstands des Kom- 
munalunternehmens. Unsere Aufgabe ist 
es, auf der Grundlage der von uns durch- 
geführten Prüfung eine Beurteilung über 
den Jahresabschluss unter Einbeziehung 

der Buchführung und über den Lagebe- 
richt abzugeben. 

Vtfir haben unsere Jahresabschlussprü- 
fung nach ä 317 HGB und Art. 93 derBaye— 
rischen Landkreisordnung unter Beach- 
tung der vom Institut der Wirtschaftsprü- 
fer (IDW) festgestellten deutschen Grund- 
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprü- 
fung vorgenommen. Danach ist die Prü- 
fung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh- 
rung und durch den Lagebericht vermit- 
telten Bildes der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage wesentlich auswirken, 
mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Si- 
cherheit beurteilt werden kann, ob die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Kom- 
munalunternehmens Anlass zu Bean- 
standungen geben. Bei der Festlegung 
der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtli- 
che Umfeld des Kommunalunterneh- 
mens sowie die Erwartungen über mögli- 
che Fehler berücksichtigt. Im Rahmen 
der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, Jahresab- 
schluss und Lagebericht überwiegend auf 
der Basis von Stichproben beurteilt. Die 
Prüfung umfasst die Beurteilung der 
angewandten Bilanzierungsgrundsätze 
und der wesentlichen Einschätzungen 
des Vorstands sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlus- 
ses und des Lageberichts. Die Prüfung 
der wirtschaftlichen Verhältnisse haben 
wir darüber hinaus entsprechend den 
vom IDW festgestellten Grundsätzen zur 
Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der 
Geschäftsführung und der wirtschaftli- 
chen Verhältnisse gemäß ä 53 HGrG vor- 
genommen. Wir sind der Auffassung, dass 
unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwen- 
dungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der 
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnis- 

Bayreuth, 20. Dezember 2018 

se entspricht der Jahresabschluss den 
deutschen handelsrechtlichen und den 
ergänzenden landesrechtlichen Vor- 
schriften und den ergänzenden Bestim- 
mungen der Satzung und vermittelt unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmä- 
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen. 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Kommunalunternehmens. Der Lagebe- 
richt steht in Einklang mit dem Jahresab- 
schluss, vermittelt insgesamt ein zutref- 
fendes Bild von der Lage des Kommunal- 
unternehmens und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 

Die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Kommunalunternehmens geben nach 
unserer Beurteilung keinen Anlass zu 
wesentlichen Beanstandungen." 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 
sind vom 07. Januar 2019 bis 11. Januar 
2019 und vom 14. Januar2019 bis 15. Janu- 
ar 2019 während der Geschäftszeit (Mon- 
tag und Dienstag von 7:30 Uhr bis 15:00 
Uhr, Mittwoch von 7:30 Uhr bis 12:00 Uhr, 
Donnerstag von 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr, 
Freitag von 7:30 Uhr bis 13:00 Uhr) in den 
Geschäftsräumen des AWB im Landrats- 
amt Bayreuth, Markgrafenallee 5, 95448 
Bayreuth, Zimmer 208 zur Einsichtnah- 
me ausgelegt. 
Abfallwirts chaftsunternehmen 
Bayreuth-Land 
Bayreuth, 1 1 . Dezember 2018 
Dr. Habermann Wagner 
Vorstand Vorstand 
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Vollzug des Gesetzes über die Kommu- 
nale Zusammenarbeit -KommZ G-; 
Zweckvereinbarung zwischen der Ge- 
meinde Mehlmeisel und der Gemeinde 
Fichtelberg vom 20.11.2018/26.11.2018 
über die Übernahme der Abwässer aus 
dem Ortsteil Hüttstadl der Gemeinde 
Fichtelberg in dasvKanalnetz der Ge- 
meinde Mehlmeisel und deren Zulei- 
tung zur Reinigung in der Kläranlage 
der Gemeinde Mehlmeisel einschließ- 
lich der Übertragtmg von Befugnissen 
auf die Gemeinde Fichtelberg ab 1.1.2019 

Die vom Gemeinderat der Gemeinde 
Mehlmeisel in seiner Sitzung vom 
19.11.2018 und vom Gemeinderat F ichtel- 
berg in seiner Sitzung vom .13.11.2018 
beschlossene Zweckvereinbarung zwi- 
schen der Gemeinde Mehlmeisel _und der 
Gemeinde Fichtelberg über die Übernah- 

l me der Abwässer aus dem Ortsteil Hütt- 
stadl der Gemeinde Fichtelberg in das 
Kanalnetz der Gemeinde Mehlmeisel und 
deren Zuleitung zur Reinigung. in der 
Kläranlage der Gemeinde Mehlmeisel 
einschließlich der Übertragung von Be- 
fugnissen auf die Gemeinde Fichtelberg 
ab 01.01.2019 wurde vom Landratsamt 
Bayreuth mit Schreiben vom 11.12.2018, 
Az.: 20-0504, gemäß Art. 12 Abs. 2 Satz 1 
KommZG und Art. 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
KommZG rechtsaufsichtlich genehmigt. 
Gemäß Art. 13 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 
KommZG wird nachstehend die Zweck- 
vereinbarung mit-Anlagen sowie deren 
rechtsaufsichtliche Genehmigung be- 
kanntgemacht. 

Bayreuth, 11. Dezember 2018 
Landratsamt 
Froschauer 
Regierungsrätin 

Vollzug des Gesetzes über die Kommu- 
nale Zusammenarbeit -KommZG-; 
Zweckvereinbarung zwischen der Ge- 
meinde Mehlmeisel und der Gemeinde 
Fichtelberg vom 20.11.2018/26.11.2018 
über die Übernahme der Abwässer aus- 
dem Ortsteil Hüttstadl der Gemeinde 
Fichtelberg in das Kanalnetz der Ge- 
meinde Mehlmeisel und deren Zulei- 
tung zur Reinigung in der Kläranlage 
der Gemeinde Mehlmeisel einschließ- 
lich der Übertragtmg von Befugnissen 
auf die Gemeinde Fichtelberg ab 1.1.2019 

Die vom Gemeinderat der Gemeinde 
Mehlmeisel in seiner Sitzung vom 
19.11.2018 und vom Gemeinderat der 
Gemeinde Fichtelberg in seiner Sitzung 
vom 13.11.2018 beschlossene Zweckver- 
einbarung zwischen der Gemeinde Mehl- 
meisel und der Gemeinde Fichtelberg 
über die Übernahme der Abwässer aus 
dem Ortsteil Hüttstadl der Gemeinde 
Fichtelberg in das Kanalnetz der Gemein- 
de Mehlmeisel und deren Zuleitung zur 
Reinigung in der Kläranlage der Gemein- 
de Mehlmeisel einschließlich der Über- 
tragung von Befugnissen auf die Gemein- 
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de Fichtelberg’ ab 1.1.2019 wird hiermit 
gemäß Art. 12 Abs. 2 Satz 1 KommZG und 
Art. 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 KommZG 

rechtsaufsichtlich genehmigt. 

Die amtliche Bekanntmachung dieser 
Zweckvereinbarung sowie der rechtsauf- 
sichtlichen Genehmigung vom 11.12.2018 
erfolgt gem. Art. 13 Abs. 1 Satz 1 KommZG 
im Amtsblatt des Landkreises Bayreuth. 

Froschauer 
Regierungsrätin 

Zweckvereinbarung 
gem. Art. 7 ff. des Gesetzes über die 

kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) i. d. E der 

Bekanntmachung vom 20. Juni 1994 
(GVBl. S. 555; 1995 S. 98, ‘ 

BayRS 2020-6-1-1), zuletzt geändert 
durch Art. 9 a Abs. 5 des Gesetzes 

vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 458) 

zwischen 

der Gemeinde Mehlmeisel, 
vertreten durch Herrn Ersten 
Bürgermeister Franz Tauber 

und 

der Gemeinde Fichtelberg, 
vertreten durch Herrn Zweiten 
Bürgermeister Karl Heinz Glaser 

über die Übernahme der Abwässer aus 
dem Ortsteil Hüttstadl und der Ge- 
meinde Fichtelberg in das Kanalnetz 
der Gemeinde Mehlmeisel und deren 

Zuleihmg zur Reinigung in der Kläran- 
lage der Gemeinde Mehlmeisel ein- 

schließlich der Übertragung von Befug- 
nissen auf die Gemeinde Fichtelberg 

. 

g 1 
Aufgabe 

(1) Die Gemeinde Fichtelberg überträgt 
der Gemeinde Mehlmeisel mit dieser 
Vereinbarung die Aufgabe, das in 
ihrem Ortsteil Hüttstadl (Einzugsge- 
biet siehe Anlage 1) anfallende Abwas- 
ser nach Maßgabe dieser Zweckver- 
"einbarung zu übernehmen und zu 
reinigen. Das Einzugsgebiet des Orts- 
teils Hüttstadl ist im beiliegenden 
Lageplan Anlage Nr. 1 festgelegt und 
dort in grüner Farbe eingezeichnet 
(zuzüglich Flur Nr. 216/1 der Gemar- 
kung Mehlmeisel, welches nicht im 
Plan ersichtlich ist). Der Plan (Anlage 
Nr. 1) ist Bestandteil dieser Zweckver- 
einbarung. Änderungen des Einzugs- 
gebietes bedürfen der vorherigen 
Zustimmung der Gemeinde Mehlmei- 
sel. Die Gemeinde Fichtelberg ver- 
pflichtet sich, ihr Abwasser aus dem 
Ortsteil Hüttstadl dem Kanalnetz der 
Gemeinde Mehlmeisel über die An- 
schluss- und Übergabestelle (Liftstra- 
ße Gemeinde Mehlmeisel, Übergabe- 

schacht auf Flur Nr. 209, siehe beilie- 
genden Plan Anlage 2) zuzuführen 
und die hierfür erforderlichen Kanal- 
zuleitungen auf eigene Kosten zu 
errichten und zu unterhalten. Die 
Messtechnik im alten Übergabestelle 
(Kanalschacht Nr. 240 d) in der Lift- 
straße, Gemeinde Mehlmeisel, hat die 
Gemeinde Fichtelberg auf ihre Kosten 
ab Gültigkeit der Zweckvereinbarung 
zurückzubauen bzw. zu entfernen. 

(2) Die Gemeinde Mehlmeisel erklärt sich 
zur Übemahme der vorgenannten 
zugeleiteten Abwässer nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen bereit. 

(3) Die von dieser Zweckvereinbarung 
umfassten, gemeinsam genutzten 
Anlagenteile der Entwässerungsein- 
richtung der Gemeinde Mehlmeisel, 
die von der Gemeinde Fichtelberg 
mitgenutzt werden, werden wie folgt 
definiert: 
a) Übergabeschacht Liftstraße, Flur 

Nr. 209 Gemarkung Mehlmeisel 
b) Kanalleitung von der Liftstraße 

(bei Übergabeschacht Flur Nr. 209 
bis zur Kläranlage Mehlmeisel) 

c) Regenüberlaufbecken I und II 
d) Kläranlage Mehlmeisel mit RÜB 

III 

wie im Plan Anlage 3a) eingezeichnet. 

Es betrifft ferner auch die Anlageteile 
nach Anlage 3, sowie auch alle Anla- 
genteile der Entwässerungseinrich- 
.tung der Gemeinde Mehlmeisel, die 
hier nicht abschließend genannt sind, 
aber nachweislich von der Gemeinde 
Fichtelberg mitbenutzt werden. 

5 2 
Anschluss von‘ Grundstücken 

in der Gemeinde Mehlmeisel an die 
Entwässerungsanlage der Gemeinde 
Fichtelberg; Befugnisübertragung 

(1) Die Grundstücke Fl. Nrn. 216/1, 240, 
244/1 und 240/1, alle Gemarkung Mehl- 
meisel, sind an die Ortskanalisation 
der Gemeinde Fichtelberg ange- 
schlossen (siehe Anlage Nr. 1). 

(2) Die Gemeinde Mehlmeisel überträgt 
für die Grundstücke nach Abs. 1 die 
zur Erfüllung der Aufgaben der Ab- 
wasserentsorgung erforderlichen 
Befugnisse einschließlich des Er- 
lasses und des Vollzugs der notwendi- 
gen satzungsrechtlichen Regelungen 
auf die Gemeinde Fichtelberg. 

5 3 
Baulast der Anlageteile 

(1) Die Gemeinde Mehlmeisel baut und 
unterhält auf ihre Kosten die in ä 1 
Abs. 3 genannten gemeinsam genutz- 
ten Anlageteile nach Maßgabe des 
heutigen technischen Standards 
sowie der wasserrechtlichen Anforde-



(2) 

(3) 

rungen entsprechend den wasser- 
rechtlichen Erlaubnisbescheiden. 

Die Gemeinde F ichtelberg baut und 
unterhält auf eigene Kosten das kom- 
plette Ortskanalnetz im Ortsteil Hütt- 
stadl sowie die Zuleitung bis zurÜber- 
gabestelle nach ä 1 Abs. 1 (Liftstraße 
Gemeinde Mehlmeisel Übergabe- 
schacht auf Flur Nr. 209) nach Maßga- 
be des heutigen technischen Stan- 
dards sowie der wasserrechtlichen 
Anforderungen entsprechend den 
wasserrechtlichen Erlaubnisbeschei- 
den. 

Für Investitionen an gemeinsam 
v benutzten Anlageteilen nach ä 1 Abs. 3 

(1) 

(2) 

leistet die Gemeinde Fichtelberg an 
die Gemeinde Mehlmeisel einen In- 
vestitionskostenzuschuss nach Maß- 
gabe dieser Vereinbarung. Die kalku- 
latorischen Kosten ergeben sich aus 
der Anlage 3 und sind jährlich zum 1. 
Juli des jeweiligen Jahres auf das 
Konto der Gemeinde Mehlmeisel zu 
überweisen. Das Berechnungsmuster 
für zukünftige Investitionen (kalkula- 
torische Kosten) erfolgt nach dem 
Muster Anlage 3. Die für die gemein- 
sam benutzten Anlageteile angefalle- 
nen Investitionskosten werden im 
Verhältnis der zugeleiteten Abwasser- 
menge von der Gemeinde Fichtelberg 
getragen (siehe ä 5 Absatz 1). 

ä 4 
Kostenersatz 

Für die Mitbenutzung der Kläranlage 
und der sonstigen gemeinsamgenutz- 
ten Anlageteile hat die Gemeinde 
Fichtelberg einen Kostenersatz an die 
Gemeinde Mehlmeisel zu entrichten. 
Der Kostenersatz setzt sich zusam- 
men aus dem Betriebskostenanteil 
und den kalkulatorischen Kosten 
(siehe ä 3 Abs. 3) Der Kostensatz er- 
rechnet sich nach Maßgabe der Absät- 
ze 2 bis 4 unter Anwendung der für 
kostenrechnende Einrichtungen 
geltenden Grundsätze. Des Weiteren 
wird, losgelöst von ä 4 Abs. 1 Satz 1 
und 2 dieser Zweckvereinbarung. 
aufgrund der Festsetzung des maxi- 
malen Abfluss bei Regenwetter von 
3,5 l/s ein jährlicher Pauschalbetrag i. 
H. v. 4.000‚-€ an die Gemeinde Fichtel- 
berg weiterberechnet (siehe ä 6 Abs. 
1). 

Betriebskosten im Sinne des Abs. 1 
sind insbesondere die Aufwendungen 
für . 

a) das Personal zur Bedienung und 
Reinigung sowie zum Unterhalt 
der Kläranlage, Pumpwerken und 
mitbenutztenKanalleitungen 

b) Abwasserbehandlung und Abwas- 
serbeseitigung - 

c) Schlammbehandlung 
und Schlammbeseitigung 

d) Abwasser, Klärschlamm- und 
Bodenuntersuchungen 

x4 (3 

(4) 

e) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
f) Erneuerungsausgaben, soweit 

diese nicht nach ä 5 umgelegt wer- 
den 

g) Unterhaltung und Reparaturen für 
den laufenden Betrieb 

h) Energieausgaben 
i) Abwasserabgabe für Schmutz- und 

Niederschlagswasser 
j) Verwaltungskosten 

(Es betrifft ferner alle Aufwendungen, 
welche im Verwaltungshaushalt der 
Gemeinde Mehlmeisel im Einzelplan 
7, Abschnitt 70, Unterabschnitt 700 
gebucht werden. 

Die für die gemeinsam benutzten" 
Anlageteile angefallenen Betriebskos- 
ten würden im Verhältnis der zugelei- 
teten Abwassermenge von der Ge- 
meinde Fichtelberg getragen. Eine 
Minderung der Betriebskosten um 
einen" Straßenentwässerungsanteil 
findet nicht statt. Durch die unter- 
schiedlichen Messmethoden werden 
bei der Zulaufmessung bei der Kläran- 
lage Mehlmeisel 2,5 Prozent von der 
herzunehmenden Abwassermenge 
abgezogen. 

Kalkulatorische Kosten im Sinne des 
Abs. 1 sind kalkulatorische Abschrei- 
bungen und Zinsen (Halbwertmetho- 
de) auf die Anschaffungs- und Herstel- 
lungskosten der gemeinsam genutz- 
ten Anlageteile. Eine Minderung der 
kalkulatorischen Kosten um den 
Straßenentwässerungsanteil findet 
bei der Berechnung des Kostenersat- 
zes nicht statt. Die Kosten für die 
Messeinrichtung beim Übergabe- 
schacht werden nicht im Verhältnis 
sondern zu 100 Prozent an die Ge- 
meinde Fichtelberg weiterverrechnet 
(Anlage 4). Die Messanlage wird ab 
Inbetriebnahme dem Anlagevermö- 
gen der Gemeinde Mehlmeisel zuge- 
schlagen. Die Messeinrichtung wird 
innerhalb von 10 Jahren abgeschrie- 
ben. Die Kosten für die Messeinrich- 
tung ergeben sich aus Anlage 4 und 
werden separat mit Rechnung festge- 
setzt. Die Wartung und Reparatur der 
Messanlage erfolgt über die Betriebs- 
kosten. Die kalkulatorischen Kosten 
ergeben sich aus derAnlage 3 und sind 
jährlich zum 1. Juli des jeweiligen 
Jahres auf das Konto der Gemeinde 
Mehlmeisel zu überweisen. Das Be- 
rechnungsmuster für zukünftige 
Investitionen (kalkulatorische Kos- 
ten) erfolgt nach dem Muster Anlage 3. 
Die für die gemeinsam benutzten 
Anlageteile angefallenen Investitions- 
kosten werden im Verhältnis der zuge- 
leiteten Abwassermenge von der 
Gemeinde Fichtelberg getragen (siehe 
5 5 Absatz 1). 

Die für die Abrechnung heranzuzie- 
hende Abwassermenge wird aus den 
Messergebnissen beim Übergabe- 
schacht in der Liftstraße Flur Nr. 209, 

(5) 

Gemarkung Mehlmeisel (siehe Anlage 
2) ermittelt. Messfehler, die aus Stö- 
rungen an der Messeinrichtung resul- 
tieren, werden durch Interpolierung 
aus der zugeleiteten Abwassermenge 
der vorangegangenen und vergleich- 
baren Monate ermittelt. 

Auf das für die Gemeinde Fichtelberg 
ermittelte jährliche Benutzungsent- 
gelt ist jeweils mit Fälligkeit zum 1. 
Juli des laufenden Jahres eine Voraus- 

i 

zahlung in Höhe von 20.000,- e zu 

(6) 

(7) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

leisten. Über- und Unterzahlungen 
sind jeweils nach Erstellung der Jah- 
resrechnung auszugleichen. 

Die Gemeinde Fichtelberg ist berech- 
tigt, in die Abrechnungsunterlagen 
der Gemeinde Mehlmeisel Einsicht zu 
nehmen und die Abrechnung zu prü- 
fen. Einwendungen gegen die Abrech- 
nung sind innerhalb von 8 Wochen 
einzureichen. 

Wenn für eine Einleitung im gesamten 
Einzugsgebiet der Kläranlage keine 
wasserrechtliche Erlaubnis vorliegt 
bzw. versäumt wurde,-diese zu bean- 
tragen, hat die verursachende Kom- 
mune die daraus resultierende erhöh-

_ 

te Abwasserabgabe (Schmutz- und 
Niederschlagswasserabgabe) zu tra- 
gen. 

55 
Investitionsaufwand 

Die Gemeinde Fichtelberg beteiligt 
sich an den Kosten (= Baukosten 
abzgl. staatliche Zuwendungen) künf- 
tiger Verbesserungen und/oder Er- 
neuerungen von gemeinsam ge- 
nutzten Anlagenteilen i.S.v. ä 1 Abs. 3 
im Verhältnis der Einleitungsmenge 
des jeweiligen Vorjahres bzw. falls ein 
mehrjähriger Durchschnitt von 5 
Jahren ab Beginn der Zweckverein- 
barung vorliegt an dieser Einleitungs- 
menge (siehe auch ä 3 Absatz 3, ä 4 
Absatz3). 

Zu den Investitionskosten zählen die 
Bau- und Planungskosten einschließ- 
lich aller Nebenkosten, nach Abzug 
der staatlichen Zuschüsse. Die Er- 
mittlung der Gesamtkosten ist der 
Gemeinde Fichtelberg spätestens 
zusammen mit der Anforderung des 
gemeindlichen Kostenanteils zur 
Überprüfung der Forderung zur Ver- 
fügung zu stellen. 

Eine Kostenbeteiligung findet nur 
statt, soweit die Gemeinde Mehlmei- 
sel Investitionskosten über Beiträge 
auf ihre Bürger umlegt. 

Von der Gemeinde Fichtelberg an die 
Gemeinde Mehlmeisel geleistete 
Kostenbeteiligungen werden bei der 
Berechnung des Benutzungsentgel- 
tes entsprechend berücksichtigt. Die 
übrigen Kosten für Investitionen 
werden im Rahmen der kalkulatori-
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schen Kosten auf die Gemeinde Fich- 
telberg umgelegt. 

5 6 
Zuflussmenge”, Betrieb, 

Einwohnerwerte 

Das der öffentlichen Entwässerungs- 
anlage der Gemeinde Mehlmeisel aus 
dem Ortsteil Hüttstadl der Gemeinde 

' Fichtelberg zugeführte’ Schmutz- und 
E-emdwasser darf eine Menge von 
1,39 Litern pro Sekunde (1,04 l/s ‘für 

Schmutzwasser im 8 Stundenmittel, 
0,35 l/s im 24 Stundenmittel für 
Fremdwasser) beim Trockenwetter- 
abfluss (QT) nicht übersteigen. Die 
Jahresschmutzwassermenge beträgt 
21.900 m3. Der jährliche Fremdwasser- 
zufluss darf nicht mehr betragen als 
50 Prozent des täglichen Trockenwet- 
terabflusses. 

Im Mischsystem darf der maximale 
Abfluss bei Regenwetter 3,5 l/s nicht 
übersteigen (Drosselabfluss beim 
RÜB Hüttstadl). Eine Überrechnung 
des maximalen zulässigen Abflusses 
bei Regenwetter liegt nach dem Merk- 
blatt Nr. 4.4/22 DWA zwischen 2,9 und 
3,8 l/s. Nach einer Überrechnung über 
Einwohnerwerte würde man auf 2,7 l/s 
für den maximalen Abfluss bei Regen- 
wetter kommen. Die Gemeinde Mehl- 
meisel gestattet der Gemeinde Fich- 
telberg hinsichtlich des Stauraumka- 
nals Hüttstadl einen maximalen Ab- 
fluss bei Regenwetter von 3,5 l/s und 
stellt der Gemeinde Fichtelberg auf- 
grund dessen einen jährlichen Betrag 
i. H. v. 4.000,- € über den gesamten 
Zeitraum der Zweckvereinbarung in 
Rechnung. 

Zur Ermittlung des notwendigen 
Fremdwasseranteils bei Trockenwet- 
ter im Jahresdurchschnitt wird als 
Methode das "Gleitende Minimum" 
nach dem Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 
198vereinbart. 

Die Gemeinde Fichtelberg hat die 
Entwässerungsanlage im Ortsteil 
Hüttstadl ordnungsgemäß zu betrei- 
ben und zu unterhalten. 

Die öffentlichen Entwässerungsein- 
richtungen der Gemeinde Mehlmeisel 
dürfen durch die Ableitung von Ab- 
wasser aus dem Einzugsgebiet der 
Gemeinde Fichtelberg, Ortsteil Hütt- 
stadl‚ nicht in stärkerem Maße in 
Anspruch genommen werden, als es 
den anderen Benutzern des Einzugs- 
gebiets der Gemeinde Mehlmeisel 
satzungsrechtlich gestattet ist. 

Die Gemeinde Mehlmeisel hat eine 
Mengenmessanlage im Ubergabe- 
schacht gemäß ä 1 Abs. 1 installiert] 
Auf eine mengenproportionale Mes- 
sung der Abwasserinhaltsstoffe über 
ein automatisches Probeentnahmege- 
rät wird verzichtet; die Gemeinde 
Mehlmeisel kann aber jederzeit eine 

(3) 

(4) 

(5) 

(1) 

Feststellung dieser Abwasserinhalts- 
stoffe vornehmen, welches die Ge- 
meinde Fichtelberg nach Nachweis 
der von der Gemeinde Mehlmeisel in 
Auftrag gegebenen Messung akzep- 
tiert. Sollten an einem Tag erhöhte 
Zulaufwerte festgestellt werden (24 h- 
Mittel) erfolgt eine Verrechnung der 
Kosten an die Gemeinde Fichtelberg 
(Absatz 3). 

Die Gemeinde Mehlmeisel und die 
Gemeinde Fichtelberg erkennen die 
Messergebnisse an, auch wenn diese 
durch unterschiedliche Messverfah- 
ren erfolgen (siehe hinsichtlich der 
Zulaufmenge ä 4Absatz 2). 

Die Gemeinde Mehlmeisel ist ver- 
pflichtet die Messeinrichtungen zu 
kontrollieren und Aufzeichnungen 
darüber zu führen, Proben zu nehmen 
und auszuwerten bzw. die nötigen 
Vorkehrungen zu treffen, die zur 
Kontrolle der vertraglich vereinbar- 
ten Werte notwendig erscheinen. Die 
Messung ist Grundlage für die Ermitt- 
lung der Werte nach 5 6a dieser Ver- 
einbarung. 

Die Gemeinde Fichtelberg ist berech- 
tigt an allen Messungen der Gemeinde 
Mehlmeisel teilzunehmen. Des Weite- 
ren hat die Gemeinde Mehlmeisel der 
Gemeinde Fichtelberg Einsicht in die 
Aufzeichnungen und Auswertungen 
zu geben. 

Die Messeinrichtungen sind regelmä- 
ßig auf Ihre Funktion und im 5 Jahres- 
Rhythmus von einem amtlichen Sach- 
verständigen zu überprüfen. 

ä 6a 
Feststellung von Anschlusswerten 

Die Tagesschmutzfracht wird durch 
eine 24 h- Mischprobe auf Basis des 
CSB "(EW 120) ermittelt. Sie beträgt 
bei EW 120 eine Fracht von 120 
Gramm / Tag und Einwohner. Bei 
einer Überschreitung der Tages- 
schmutzfracht erhöht sich der jährli- 
che prozentuale Anteil, welcher nach 
ä 4 Absatz 2 von der Gemeinde Fichtel- 
berg zu tragen ist, um diese prozen- 
tuale Überschreitung der Tages- 
schmutzfracht. 

5 7 . 

i. 

Haftung 

Werden Abwässer der Gemeinde 
Fichtelberg in unzulässiger Weise in 
die Kläranlage der Gemeinde Mehl- 
meisel eingeleitet so hat die Gemeinde 
Fichtelberg die vertragsgemäße Be- 
schaffenheit der Abwässer unverzüg- 
lich wieder herzustellen. Der Gemein- 
de Mehlmeisel oder Dritten eventuell 
entstehende Schäden und Nachteile, 
"einschließlich entstehender Kosten 
zur Beseitigung von Folgeerscheinun- 
gen, die durch nichterlaubte, im Ho- 

(2) 

(3) 

(1) 

heitsbereich der Gemeinde Fichtel- 
berg vorgenommene Einleitungen (z. 
B. giftige Stoffe) in von der Gemeinde 
Fichtelberg zu vertretender Weise 
verursacht werden, gehen zu Lasten 
der Gemeinde Fichtelberg, unbescha- 
det ihrer Rückgriffsansprüche gegen 
den jeweiligen Verursacher. Falls der 
Verursacher nicht zu ermitteln ist, 

werden die Kosten auf den umzule- 
genden Betriebskosten gebucht und 
somit von beiden Kommunen getra- 
gen. 

Werden die in ä 6 festgesetzten Abwäs- 
ser bzw. Anschlusswerte überschrit- 
ten und entstehen der Gemeinde 
Mehlmeisel dadurch Schäden an 
ihrer Entwässerungseinrichtung oder 
bei Dritten, für die die Gemeinde 
Mehlmeisel einzutreten hat, so haftet 
dafür die Gemeinde Fichtelberg. 
Diese stellt die Gemeinde Mehlmeisel 
im Innenverhältnis von entsprechen- 
den Ansprüchen Dritter frei. Im Übri- 
gen gelten, ebenso wie für Abs. 1, die 
in ä 89 des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG) getroffenen Regelungen. 

Werden die Kläranlage oder die von 
der Gemeinde Fichtelberg zu nutzen- 
de Kanalisation der Gemeinde Mehl- 
meisel durch höhere Gewalt oder 
durch von der Gemeinde Mehlmeisel 
und / oder der Gemeinde Fichtelberg 
nicht zu vertretende Umstände ganz 
oder teilweise in ihrer Funktionalität 
beeinträchtigt oder gestört, ist die 
Gemeinde Mehlmeisel zur Übemah- 
me und Reinigung der Abwässer nicht 
verpflichtet und von jeder Haftung 
entbunden. In diesem Fall ist die 
Gemeinde Mehlmeisel und die Ge- 
meinde Fichtelberg jeweils verpflich- 
tet, bis zur Behebung des Schadens 
auf eigene Kosten für die Beseitigung 
der Abwässer zu sorgen, wobei der 
Gemeinde Fichtelberg im Falle einer 
Störung der Kläranlage eine anteilige, 
an den Einwohnergleichwerten orien- 
tierte Reinigungsleistung zugesagt 
wird. Unabhängig davon verpflichtet 
sich die Gemeinde Mehlmeisel ihre ' 

Abwasserbeseitigungsanlagen stets in 
einem betriebsfahigen und betriebssi- 
cheren Zustand zu halten. 

58 
Satzungsregelungen 

Die Gemeinde Fichtelberg über- 
nimmt die Bestimmungen der ää 10 - 

20 der Entwässerungssatzung (EWS) 
der Gemeinde Mehlmeisel in ihrer 
jeweils gültigen Fassung in ihre Ent- 
wässerungssatzung. Änderungen teilt 
die Gemeinde Mehlmeisel der Ge- 
meinde Fichtelberg mit. 

5 9 
Informationspflichten und 

Informationsrechte 

Die Gemeinde Fichtelberg verpflich-



(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

tet sich, die Gemeinde Mehlmeisel 
unverzüglich zu unterrichten, wenn 
Anhaltspunkte dafür bestehen, dass 
aus ihrem Gemeindegebiet schädli- 
che, insbesondere giftige Stoffe in die 
Entwässerungsanlage der Gemeinde 
Mehlmeisel gelangen können bzw. 
gelangt sind ‘oder Gefahren im ge- 
meindlichen Kanalnetz auftreten 
können bzw. Störungen aufgetreten 
sind, die sich auf die Abwasseranlage 
der Gemeinde Mehlmeisel auswirken 
können. 

Im Übrigen unterrichten sich die 
Beteiligten gegenseitig über alle Ver- 
anlassungen und Feststellungen, die 
sich auf die öffentliche Abwasseranla- 
ge des anderen auswirken oder aus- 
wirken können. 

Die Gemeinde Mehlmeisel setzt die 
Gemeinde Fichtelberg rechtzeitig bei

g 

Planungen über anstehende Bauin- 
vestitionen im Sinne des ä 5 an den 
gemeinsam genutzten Anlageteilen in 
Kenntnis. ' 

5 10 
Vertragsdauer und Kündigung 

Die Zweckvereinbarung wird auf die 
Dauer von 10 Jahren geschlossen; sie 
verlängert sich jeweils um zwei Jahre, 
wenn sie nicht ein Jahr vor Ablauf der 
Geltungsdauer schriftlich per Ein- 
schreiben gekündigt wird. 

Haben sich die Verhältnisse, die für 
die Festsetzung des Vertragsinhalts 
maßgeblich gewesen sind, seit Ab- 
schluss der Zweckvereinbarung so 
wesentlich geändert, dass eine Ver-

v 

tragspartei das Festhalten an der 
ursprünglich vertraglichen Regelung 
nicht zuzumuten ist, so kann diese 
Vertragspartei eine Anpassung des 
Vertragsinhalts an die geänderten 
Verhältnisse verlangen. Die Vertrags- 
anpassung geht einer außerordentli- 
chen Kündigung (Abs. 3) vor. 

Die Zweckvereinbarung kann von 
einem Beteiligten aus einem wichti- 

(4) 

(5) 

„(1 

(1

)

) 

gen Grund schriftlich per Einschrei- 
ben gekündigt werden (außerordent- 
liche Kündigung). Ein wichtiger 
Grund liegt insbesondere vor, wenn 
aufgrund der veränderten Gegeben- 
heiten einem Beteiligten die Fortfüh- 
rung aus Gründen des öffentlichen 
Wohls nicht mehr zumutbar ist. Die 
Kündigungsfrist für die außerordent- 
liche Kündigung beträgt mindestens 
ein halbes Jahr zum Ende des Rech- 
nungsjahres. » 

Bei Aufhebung des Vertrages findet 
eine Vermögensauseinandersetzung 
nicht statt. Eine Abfindung wird nicht 
gezahlt. 

Der Abschluss, die Aufhebung oder 
Kündigung der Zweckvereinbarung 
ist durch das Landratsamt Bayreuth 
rechtsaufsichtlich zu genehmigen 
(Art. 12 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. Art. 52 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 3 KommZG). 

_ ä 11 
Regelung bei Streitigkeiten 

Bei Meinungsverschiedenheiten aus 
dem vorliegenden Vertrag ist zu- 
nächst das Landratsamt Bayreuth als 
Schiedsstelle anzurufen. 

ä 12 
In-Kraft-Treten 

Diese Zweckvereinbarung tritt mit 
Wirkung vom 1.1.2019 in Kraft. 

ä 13 
Schlussbestimmungen 

Der Vertrag wird vorbehaltlich der 
Festsetzungen im Wasserrechtsver- 
fahren geschlossen. Die Beteiligten 
verpflichten sich den Vertrag erfor- 
derlichenfalls entsprechend den 
Auflageni des Wasserrechtsbescheids 
zu ändern bzw. zu ergänzen. Der 
jeweils aktuelle Wasserrechtsbe- 
scheid ist der Gemeinde Mehlmeisel 

(erstmals mit Vertragsabschluss) 
vorzulegen. 

Die Unwirksamkeit einzelner Bestim- 
mungen dieser Vereinbarung berührt 
die rechtliche Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen des Vertrages nicht. 
Tritt ein solcher Fall ein, verpflichten 
sich die Beteiligten die nichtigen 
Bestimmungen durch sinngemäß 
gültige Bestimmungen zu ersetzen. 

(2) 

Änderungen und Ergänzungen dieses 
Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit 
der Schriftform; dies gilt auch für 
diese Schriftformklausel. Sollte es 
sich zu irgendeinem Zeitpunkt he- 
rausstellen, dass dieser Vertrag Lü- 
cken enthält, die weder durch Ausle- 
gung noch durch analoge Anwendung 
der Vertragsbestimmungen geschlos- 
sen werden können, verpflichten sich 
die Beteiligten unter Berücksichti- 
gung der gegenseitigen Interessen 
eine den Grundgedanken dieses Ver- 
trags entsprechende Regelung zu 
treffen. * 

(3) 

Mehlmeisel, 20. November2018 
Franz Tauber 
Erster Bürgermeister 
Gemeinde Mehlmeisel 

Fichtelberg, 26. November 2018 
Karl Heinz Glaser 
Zweiter Bürgermeister 
Gemeinde Fichtelberg 

Anlagen 
Anlage 1 - Einzugsgebiet Gemeinde Fich- 
telberg, Ortsteil Hüttstadl 

Anlage 2 - Übergabeschacht Liftstraße 
GemeindeMehlmeisel 

Anlage 3 - Anlageteile Entwässerungsein- 
richtung Gemeinde Mehlmeisel 

Anlage 3a - Plan Anlageteile Entwässe- 
rungseinrichtung Gemeinde Mehlmeisel 

Anlage 4 - Berechnung Messanlage
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GEMEINDE MEHLMEISEL 
Entwässerungseinrlchtung 

Zusammenfassung das Anlagevermögens: Stand 31.12.2017 

Anlage 3 '

— 

Anlage zur Zweckvaroimaruwg Ober den AnscNLxs 
an die Oflerliiche 

Kontonummer 

. 644 G! 
616/39 10! 

fialbaulan 
und Messri 

s des Onstafls Hottstuad! der Gemeinde Fichtoberg 
der Gemeinde Marimeisel 

Bozolchnung 

koslenrocnnendo 

N80! 

Miscnwnssor 
Dienstbarkeit an . 301 tür 

an FLN. 210 und 215 
an M. 640 

Dlenslbarkon an FLM. 373/13 
Dlorxslbarkenan und 

(D! 

Zwhchnnnumm 

Rechfa 
Dbenslbarkoitsn und 

scnnmre 
Mlscmvassorkanale mit

V 
zur 

Scmuzwassar 

BA IX - Kamnalhor Str. 
Kanäle im 8A ariassfxch 
Material [Or Kanals! zur 

Kanal Kemnalhor 
Kanal 

- ohne Kosten 
Str. und 

Zwhchunsumm M 

Sonde/Da uwsrke 

Decken 
Pooosi m: Leiter am 

102 

476.061 
261. 4 
118.940 81 
312. 
555. 

123.1
1 

.1 

Anachnffungn- und Her:



„kosten 

31.12. 

1 .793 71 
17. 71 

476.061 
261. 4 
118.940 1 

312. 09 
555. 

11 
4.217 1 

15.51 

381.229 46 
35.864 
75.7 
18.604 42 

122.497 
.197 430.1 07 

63. 

33.332 1 

15 

301. 14 77
1 

80.879 66
1 

366.918,22 
321 1 

52.329 17 
56.1 84 

77 
1 02 

19 

99.377 71
1 

88.1 33 
534 60 

0 00 
288.437 15 

11295.4 
1.897 65 

13.1 12 

381 
864 

58.1 
5. 35 
6.651 

16. 

Abnchrnlbungon 

9.521 
5.235 S6 
2.3 81 

11.11 73 
1 96 

3.087 
4.014 46 
6. 

2.21 16 
50. 25 

12€ 
523 C 
11 94 

1.111 € 
0.70 

154 7 
0.00

€ 
110 86 € 

2. 87 € 
3.041.118 € 
2.391 80 € 

1 92 
151 18 

8.61 15 

000€ 
000 
16 

744.17€ 
1 1€ 
4.899 90 € 

0. 

1.311 91 
1.311 

311. 
. 188.483

4 
200.174 
378. 

335 11 
55.418 61 
60.120 
89.979 11 
17.522,18 

102.300. 
103.408,90 
90. 551 .13 

641. 
151 1 

297.051 

11295.47 
2.108,50

1

1 

35,864 07 
63.492,05 
6.697 
7.981 

20369.1 
518.233 

Seite 1
4 

Boltbuchwon 

1.1 1 

609 
1.37117

8 
5.251 

165.025 83 
73299.53 
35. 

11 
177. 91 

68.081 
100.458,57 
1 334.85 
71.00455 

14.614 49 
18.248 36 
5.121 
2. 53 
4. 47 

15 

0 50 
2.108 62 
2.109 12 

O SO
0 

12.253,29 
11.906 89 
25.274 12 

101 73
1 
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GEMEINDE MEHLMHSEL“ 
Entwässerungselnflchtung 

Zusammenfassung des Anlagevermögens: Stand 31.12.2017 

Konmnumm, Bazclchnung Ancchllfungs- und Hll 

Mischwassar 

85. 

3.1 

1.941. 1 

968.737 94 
75 

40. 
031 

1 11.289 

3.812.194 10.193 1 

Zuschüsse 
V 

3.16251 
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gskoston 
Endnnnd davon 

31.12. 

142.829 
882.1 

O7 

3.162.510 

1.952.777 1 

94 
26. 
40. 
95.031

1 

3.822.387 2382.41 

33152.51 2.1 

1084.1 

Ahnahmbungon 

~ H“: I. 

Seite 2 

Rnlbuchwan

1 

169 4
1 

49 90 
96 

391 40 € 
54 40 

1.799 

1.211.414
1

1 

1 74 
40140

1 

2.461.1 
l 

1 361.234 

2.238.551 1 1 

1.577 
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GEMEINDE MEHLMEISEL 
Entwässerungselnrichtung 

Zusammenfassung des Anlagavemrögens: Stand 31.12.2017

mmUywmmM Bezeichnung Kontonummor ' 

Anlage 3a 
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Seite 3 

‚gskoamn _ Abschreibungen . Rostbuchwort 
Endstand davon vollatlndlg v Müsst: Anfnngnund AlArn ' ‘annehmbar -‚ Intel» «d: Endstand 

31.12. abgeschrieben (ln °/.) Abschrabungen Hnushnhahhr Proxonl «. ‘Abschiebung 

Gewinde 

Anlage 4 Berechnung Messeinrichtung 

Kalkulatorische Kosten 

Verzinsunq des Anlaqekapitals Halbwertmethode 

Kosten 
32.500,00 € 

halber Ausgangswert 
16.250,00 € 

Kalkulatorische Kosten Abschreibunq 

Kosten 
32.500,00 € 

Abschreibungsdauer 
10 Jahre 

Jährliche Zahlung 

Kalkulatorischer Zinssatz 
2,50 % v 406,25 e 

3.250,00 € 

3.656,25 € 
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Haushaltssatzung des Zweckverbandes 
zur Wasserversorgung 

der Köttweinsdorfer Gruppe 
für das Haushaltsjahr 2018 

Auf Grund der Art. 40 ff. des Gesetzes 
über die kommunale Zusammenarbeit 
‘_(KommZG) und Art. 63 ff. der Gemeinde- 
ordnung (GO) erlässt der Zweckverband 
folgende Haushaltssatzung: ' 

ä 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan 
für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit 
festgesetzt; - 

er schließt 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen 
und Ausgaben mit 73.335,00 € 
und 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen

_ 

und Ausgaben mit 10.910,00 € ab. 

ä 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen sind 
nicht vorgesehen. 

53 
Verpflichtungsermächtigungen im Ver- 
mögenshaushalt werden nicht festge- 
setzt. 

Q4 
1. Betriebskostenumlage 

Eine Betriebskostenumlage wird nicht 
erhoben. 

2. Investitionsumlage 
Eine Investitionsumlage wird nicht er- 
hoben. ' 

ä 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur 
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jedoch in der Kfz.-Zulassungsstelle. 

Markgrafenallee 5 

IBAN DE36773501100570001206 

IBAN DE11760100850019810851 

IBAN DE02773400760131571200 

Landratsamt Bayreuth 
Hausanschrift: 

95448 Bayreuth 

Postanschrift: 95440 Bayreuth 

Telefon: 0921/728-0‘ 
Telefax: 0921/ 728-88-0 

E-Mail: poststelle @lra-bt.bayern.de 
Internet: www.landkreis-bayreuth.de 

Bankverbindungen: 
Sparkasse Bayreuth 

g 

BIC BYLADEM15BT 
Postbank Nürnberg 

BIC PBNKDEFFXXX 
Commerzbank 

BIC COBADEFFXXX 
Besuchszeiten: 
'Montag-Dienstag: 07.30 -15.00 Uhr 
Mittwoch: 07.30 — 12.00 Uhr 
Donnerstag: 07.30 -18.00 Uhr 
Freitag: 07.30 -13.00 Uhr 
Annahmeschluss Kfz-Zulassungsstelle: 
Mittwoch: 11.30 Uhr 
Donnerstag: 17.30 Uhr 
Freitag: 12.00 Uhr 
Terminvereinbarungen außerhalb der Öffnungszeiten sind möglich, nicht 

der Landkreis Bayreuth 
ätielfait ä Visionen 

rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 
nach dem Haushaltsplan wird auf 
15.000‚00€festgesetzt. 

5 5 . 

Weitere Festsetzungen werden nicht vor- 
genommen. 

5 7 
Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 
2018 in Kraft. 

Heroldsberg, 27. September 2018 
Zweckverband zur Wasserversorgung 
Köttweinsdorfer Gruppe 
Knörl 
Verbandsvorsitzender 

Die Haushaltssatzung samt ihren Anla- 
_ 
gen liegt bis zur nächsten amtlichen Be- 
kanntmachung einer Haushaltssatzung 
_in der Geschäftsstelle des Zweckverban- 
des, Heroldsberg 18, 91344 Waischenfeld, 
zur öffentlichen Einsichtnahme auf.


